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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1990

Norm

UrhG §76a

Rechtssatz

Mit dieser durch die UrhGNov 1972 BGBl 492 eingefügten Bestimmung wurde das UrhG an das auch von Österreich

rati3zierte, auf der diplomatischen Konferenz vom Oktober 1961 in Rom über den Schutz der ausübenden Künstler,

der Schallplattenhersteller und der Rundfunkunternehmen geschlossene Abkommen angepaßt.
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